
Für Personengesellschaften

GbR-Neuregelungen ab 2024 beachten

| Durch das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts
(MoPeG) wurde das Recht der Personengesellschaften reformiert. Insbesondere für die
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) wurden viele Bestimmungen geändert. Das Gesetz
wurde bereits Mitte 2021 im Bundesgesetzblatt verkündet, es tritt aber erst 2024 in
Kraft. Daher sollte sofern noch nicht geschehen in den nächsten Wochen geprüft werden,
ob Handlungsbedarf besteht. |

Neu ist insbesondere Folgendes: Für rechtsfähige GbRs wurde mit dem
Gesellschaftsregister ein eigenes öffentliches Verzeichnis geschaffen (vgl. hierzu die
Bestimmungen der §§ 707 bis 707d BGB). Dieses Register kann von jedermann
eingesehen werden. Es beinhaltet Angaben zur Gesellschaft, zu den Gesellschaftern und zur
Vertretungsbefugnis der Gesellschafter.

MERKE | Die Eintragung in das Gesellschaftsregister ist grundsätzlich freiwillig.
Insbesondere hat die Eintragung nichts mit der Frage der Rechtsfähigkeit zu tun, das heißt,
eine rechtsfähige GbR kann auch dann bestehen, wenn sie nicht in das
Gesellschaftsregister eingetragen ist. Allerdings ist die Registereintragung Voraussetzung
für die wirksame Vornahme bestimmter Rechtsgeschäfte nämlich den Erwerb von
Gesellschaftsanteilen an Kapitalgesellschaften sowie den Erwerb von Grundbesitz und von
Immaterialgüterrechten, wenn diese in öffentlichen Registern eingetragen sind
(beispielsweise Marken- oder Patentrechte).

Beachten Sie | Die IHK Köln gibt (unter www.iww.de/s8213 und www.iww.de/s8214) einen
guten Überblick über die verschiedenen Regelungsbereiche.

https://www.iww.de/s8213
https://www.iww.de/s8214

